
 

DEUTSCHE STIFTUNGSANWÄLTE  

 
Die Deutschen Stiftungsanwälte verfügen über langjährige Erfahrung sowie große Expertise  und bieten umfassende 

juristische Beratung in allen Belangen des Non -Profit -Rechts.  
Sie sind Anwälte für Ihr gemeinnütziges Engagement.  

 
Die Deutschen Stiftungsanwälte stehen Ihnen bundesweit und insbesondere in ihren Büros in Berlin, Essen, Hamburg, 

München  und Stuttgart   
für ein persönliches Gespräch jederzeit gerne  zur Verfügung.  
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Rechtsan wältin  

Stiftungsmanagerin  (zert.)  

Wirtschaftsmediatorin  (zert.)  
 

E   burghardt@stiftungsanwaelte.de   

T  0 89 330291621  

M 0 170 4656847  
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WERDEGANG  

 

• Seit 202 5 Rechtsanw ältin  bei der Deutsche Stiftungsanwälte Rechts -

anwaltsgesellschaft in München  

• Seit 2023  

 

• 2024  

Rechtsanwältin bei der Heinicke Burghardt Rechtsanwälte 

Part  mbB in München  

Zertifizierung zur Stiftungsmanagerin  an der Deutsche n 

Stiftungs akademie Berlin  

• 2015 – 2023  Rechtsanwältin  bei der Sernetz Schäfer Rechtsanwälte  

Part  mbB  in München (zuvor: wissenschaftliche Mitarbeiterin)  

• 2021  – 2022  Forschungsaufenthalt am Max -Planck -Institut in Luxemburg, ge -

fördert durch ein Visiting Scholarship der Max -Planck -Gesell -

schaft  

• 20 17 – 2022  Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut für Rechtsver -

gleichung der Ludwig -Maximilians-Universität München, 

Professor Dr.  Anatol Dutta, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 

Inter nationales Recht und Rechtsvergleichung  

• 20 17 – 2019  2. Juristisches Staatsexamen  nach Rechtsreferendariat am 

O berlandesgericht München   

• 2018  – 20 19 Zertifizierung zur Wirtschaftsmediatorin  am Munich Center for 

Dispute Resolution  (MucDR)  und am Oberlandesgericht 

München  

• 2013  – 20 15 Fachsprachenspezifische Fremdsprachenausbildung am Center 

for Applied  Linguistics and Special Languages der Ludwig -Maxi-

milians-Universität München  

• 20 12 – 20 17 1. Juristisches Staatsexamen  nach Studium der Rechts -

wissenschaften an der Ludwig -Maximilians-Universität München  

mit Prädikat , gefördert u.  a. durch die Studienstiftung des 

Deutschen Volkes e.  V. und die Dr. Geiger’sche -Stipendien -

stiftung der Stadt Rosenheim  
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KOMPETENZEN  

 

• Stiftungs -  und Gesellschaftsrecht   

o Errichtung und Strukturierung  von Stiftungen, Kapitalgesellschaften und Vereinen  

einschließlich der Erstellung von Gründungsdokumenten und Satzungen  

o Gestaltung von Verträgen im stiftungs -  und gesellschaftsrechtlichen Kontext, 

insbesondere Vorstands - und Geschäftsführerverträgen sowie Zuwendungs - und 

Fördervereinbarungen  

o Beratung von Organmitgliedern  (z. B. Stiftungsvorständen, Geschäftsführern, Kuratori -

umsmitgliedern ) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere zur rechtssicheren 

Entscheidungsfindung  

o Mediationsorientierte Begleitung von Abstimmungsprozessen,  insbesondere bei 

unter schiedlichen Interessenlagen innerhalb von Organen und Gremien  

o Rechtliche Einschätzungen zu Organ -  und Governancefragen , insbesondere zur 

Organstruktur und Aufgabenverteilung, zu Vergütungsmodellen, Haftungsfragen sowie 

zur Abstimmung mit Stiftungsaufsicht und Finanzverwaltung  

o Begleitung von Projekt entwicklungen  und Kooperationen , auch im internationalen 

Kontext  

o Übernahme von Geschäftsführungsfunktionen bei steuerbegünstigten Körper schaften  

o Zulegung en und Zusammenlegung en von Stiftungen  sowie Auflösung en von 

Organisation sstrukturen  

 

• Gemeinnützigkeit s-  und Zuwendungsrecht  

o Gestaltung und Prüfung von Satzungen , insbesondere im Hinblick auf die Aner kennung 

der Gemeinnützigkeit (§§  51 ff. AO ) 

o Beratung zu gemeinnützige n Zwecke n und zu  Zweckverwirklichung smaßnahmen  

o Begleitung bei der Konzeption und Umsetzung gemeinnütziger Projekte und 

Förderstrukturen  

o Beratung zur Mittelverwendung und Rücklagenbildung  (§  55, §  62  AO) sowie zur 

Vermögenserhaltung  bei Stiftungen  

o Beratung zu wirtschaftlichen  Geschäftsbetrieben  und Zweckbetrieben  (Ab grenzung  

und steuerliche Behandlung nach §§  64 ff. AO)  

o Beratung zu Fundraising -  und Sponsoringmodellen  (Abgrenzung Spende  / Sponso ring)   

o Beratung zu r Förderfähigkeit internationaler Projektpartner und Projekte  

o Vorabstimmungen  mit der Finanzverwaltung sowie Einholung verbindlicher Aus künfte  

o Compliance -Beratung zur Sicherung der  Gemeinnützigkeit  (§ 63 AO)  
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• Unternehmens -  und Vermögensnachfolge, Erbrecht  

o Beratung zur vorweggenommenen Vermögens -  und Unternehmensnachfolge, 

einschließlich der Gestaltung von Schenkungsverträgen und Übertragungs -

strukturen  

o Vermögens -  und Nachlassplanung sowie erbrechtliche Strukturierung, insbeson -

dere durch Gestaltung und Auslegung von Testamenten, Vermächtnissen und 

Zuwendungen  

o Umsetzung testamentarischer Anordnungen , insbesondere bei gemeinnütziger 

Vermögensnachfolge  

o Begleitung bei Pflichtteils -  und erbrechtlichen Auseinandersetzungen  

 

• Registerrecht  

o Lobbyregister  

o Stiftungsregister  

o Transparenzregister  

 

 

AUSGEWÄHLTE MANDATE  (anonymisiert)  

• Zahlreiche Gründungs -  und Struktur beratungen zu unterschiedlichen Formen gesell -

schaftlichen Enga gements  – rechtliche Begleitung von der Konzeption über die Ausge -

staltung von Satzung und Organi sationsstruktur bis zur Abstimmung und Umsetzung mit 

Finanzverwaltung und Stiftungs aufsicht.  

• Umwandlung einer Treuhandstiftung in eine rechtsfähige Stiftung , einschließlich  recht -

licher Prüfung der Umstrukturierungsoptionen , Erstellung der Satzung  und Begleitung des 

Anerkennungs verfahrens.  

• Umwandlung einer Ewigkeitsstiftung in eine Verbrauchsstiftung , einschließlich Satzungs -

änderung und Abstimmung mit  Stiftungsaufsicht  und Finanzverwaltung  

• Überarbeitung, Weiterentwicklung und Anpassung zahlreicher bestehender Stiftungs -

satzungen  an die aktuelle stiftungs - und steuerrechtliche Rechtslage (Stiftungsrechts reform 

2023), einschließlich Vorabstimmungen mit Finanzverwaltung und Stiftungsaufsicht.  

• Erstellung von zahlreichen Gutachten und rechtlichen Stellungnahmen zu Organ -  und 

Governancefragen, insbesondere zur Vergütung  von Vorständen und Geschäftsführern, 

einschließlich Angemessenheitsprüfung, gemeinnützigkeitsrechtlicher Einordnung und  Be-

urteilung von Haftungsrisiken  (Business  Judgment  Rule) sowie Abstimmung mit Stiftungs -

aufsicht und Finanzverwaltung.  
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• Rechtlic he Ausgestaltung von Förder -  Stipendien -  und Preisvergaben , einschließlich 

Richtlinien und Zuwendungsverein barungen  

• Erstellung mehrerer Prüfvermerke  zur Förderfähigkeit  ausländischer Pr ojektpartner und 

Projekte   

• Beratung zur Vermögens -  und Nachfolgegestaltung für ausgewählte Stifterinnen und 

Stifter , einschließlich der Vorbereitung von Testamenten , Vermächtnissen , Vorsorge -

vollmachten und Patientenverfügungen.   

 

 

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT   

 

• Gründungsmitglied von Shaping Futur Deutschland e.V.  

• Alumna und Botschafterin der Studienstiftung des Deutschen Volkes e.  V.  

 

 

 


